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001 Verwaltungsrecht allgemein

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

ABGB §7;

GSVG 1978 §2 Abs1 Z3;

GSVG 1978 §2 Abs1 Z4;

GSVG 1978 §4 Abs1 Z6 litb;

VwRallg;

1. ABGB Art. 4 § 7 heute

2. ABGB Art. 4 § 7 gültig ab 01.01.2005

Rechtssatz

Für die Versicherungsp<icht nach § 2 Abs. 1 Z. 3 GSVG einerseits und nach § 2 Abs. 1 Z. 4 GSVG andererseits bestehen

grundsätzlich unterschiedliche Anknüpfungspunkte. So ist die P<ichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z. 3 GSVG

unabhängig von der Höhe der Einkünfte aus der Erwerbstätigkeit und tritt selbst bei Verlusten ein, während für die

sogenannten "neuen Selbständigen", soweit keine Erklärung nach § 2 Abs. 1 Z. 4 zweiter Satz GSVG abgegeben worden

ist, eine P<ichtversicherung erst durch das Überschreiten bestimmter Einkommensgrenzen begründet wird. Gerade

dieser unterschiedliche Anknüpfungspunkt liegt auch der für die "neuen Selbständigen" bestehenden - auf die Höhe

der Beitragsgrundlagen abstellenden - Ausnahme des § 4 Abs. 1 Z. 6 lit. b GSVG zugrunde, sodass eine planwidrige

Gesetzeslücke nicht zu erkennen ist.Für die Versicherungsp<icht nach Paragraph 2, Absatz eins, ZiCer 3, GSVG

einerseits und nach Paragraph 2, Absatz eins, ZiCer 4, GSVG andererseits bestehen grundsätzlich unterschiedliche

Anknüpfungspunkte. So ist die P<ichtversicherung nach Paragraph 2, Absatz eins, ZiCer 3, GSVG unabhängig von der

Höhe der Einkünfte aus der Erwerbstätigkeit und tritt selbst bei Verlusten ein, während für die sogenannten "neuen

Selbständigen", soweit keine Erklärung nach Paragraph 2, Absatz eins, ZiCer 4, zweiter Satz GSVG abgegeben worden

ist, eine P<ichtversicherung erst durch das Überschreiten bestimmter Einkommensgrenzen begründet wird. Gerade

dieser unterschiedliche Anknüpfungspunkt liegt auch der für die "neuen Selbständigen" bestehenden - auf die Höhe

der Beitragsgrundlagen abstellenden - Ausnahme des Paragraph 4, Absatz eins, ZiCer 6, Litera b, GSVG zugrunde,

sodass eine planwidrige Gesetzeslücke nicht zu erkennen ist.
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